
 

18. Wahlperiode 06.06.2019 berichtigte* Drucksache 18/2525 

 Berichtigung bei den Voten 
Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bay-
ern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur 
Verfügung. 

 

Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen 

Antrag der Staatsregierung 
Drs. 18/6 

Entlastung der Staatsregierung aufgrund der Haushaltsrechnung des Freistaa-
tes Bayern für das Haushaltsjahr 2017 

I. Beschlussempfehlung: 

1. Aufgrund der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017 und des Jahres-
berichts 2019 des Bayerischen Obersten Rechnungshofs wird der Staatsre-
gierung gemäß Art. 80 der Verfassung des Freistaats Bayern und Art. 114 
Abs. 2 der Bayerischen Haushaltsordnung (BayHO) für das Haushaltsjahr 
2017 Entlastung erteilt. 

2. Die Staatsregierung wird gem. Art. 114 Abs. 3 und 4 BayHO ersucht, 

 

a) die Nachlassrichtlinien neu zu fassen und dabei Zuständigkeiten und Zu-
sammenwirken von LfF und IMBY eindeutig zu regeln sowie Erlöse aus 
der Verwertung von Nachlassimmobilien dem Grundstock zuzuführen. 

Dem Landtag ist bis zum 30.11.2019 zu berichten. 

 

b) den Schienennahverkehrsplan alle zwei Jahre fortzuschreiben sowie die 
infrastrukturbedingten Verspätungen systematisch zu analysieren, Vor-
schläge zu deren Beseitigung aufzuzeigen sowie jede Einflussmöglichkeit 
zu nutzen, damit die Infrastruktur ausreichend unterhalten und verbessert 
wird. 

Dem Landtag ist bis zum 30.11.2019 zu berichten. 

 

c) bei der Ermittlung des langfristigen Finanzbedarfs für Erhaltungsmaßnah-
men an Staatsstraßen von tatsächlich erforderlichen Kosten auszugehen 
und auf dieser Basis ein Konzept für eine dauerhafte Sicherung der 
Staatsstraßen-Infrastruktur einschließlich der Brücken zu entwickeln. 

Dem Landtag ist bis zum 30.11.2019 zu berichten. 

 

d) die Unternehmen an den Kosten im Zusammenhang mit der Leitungsver-
legung in Staatsstraßen angemessen zu beteiligen sowie den Vollzug an 
den Staatlichen Bauämtern bayernweit im Rahmen der Aufsicht durchzu-
setzen. 

Dem Landtag ist bis zum 30.11.2019 zu berichten. 
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e) sicherzustellen, dass bei Grundstücken der Bauverwaltung regelmäßig die 
Pacht auf Angemessenheit überprüft wird. 

Dem Landtag ist bis zum 30.11.2019 zu berichten. 

 

f) geeignete Maßnahmen zur grundlegenden Verbesserung der Datenquali-
tät im Bayerischen Liegenschaftsinformationssystem zeitnah umzusetzen 
sowie das Staatsgrundbesitzverzeichnis ordnungsgemäß zu führen. 

Dem Landtag ist bis zum 30.11.2019 zu berichten. 

 

g) die Körperschaftsteuerstellen stärker zu bündeln und effizienter zu organi-
sieren sowie über das Gesamtkonzept der Neuausrichtung der Steuerver-
waltung zu berichten. 

Dem Landtag ist bis zum 30.11.2019 zu berichten. 

 

h) zeitnah geeignete Maßnahmen zu treffen, die insbesondere zu einer effizi-
enteren Fallauswahl in der Lohnsteuer-Außenprüfung, zu einer stärkeren 
Bündelung der Lohnsteuer-Außenprüfung und der Lohnsteuer-Arbeitge-
berstellen sowie zu einer weiterhin positiven Entwicklung der Personalsitu-
ation der Lohnsteuer-Außenprüfung führen. 

Dem Landtag ist bis zum 30.11.2019 zu berichten. 

 

i) bei der Feststellung von Grundbesitzwerten die Bearbeitungsqualität und 
die Bearbeitungszeiten zu verbessern. 

Dem Landtag ist bis zum 30.11.2019 zu berichten. 

 

j) zeitnah geeignete Maßnahmen zu treffen, die zu einer effizienten Arbeits-
weise bei den Erbschaft- und Schenkungsteuerstellen führen. 

Dem Landtag ist bis zum 30.11.2019 zu berichten. Der im Bericht ge-
nannte Einzelfall ist dabei näher zu erläutern. 

 

k) zeitnah geeignete Maßnahmen zur Sicherstellung einer vollständigen Be-
steuerung·von Einnahmen aus kurzfristiger Wohnraumvermietung zu tref-
fen und zu prüfen, ob eine gesetzliche Verpflichtung der Plattformbetreiber 
auf Herausgabe der für das Besteuerungsverfahren notwendigen Informa-
tionen verfassungsrechtlich zulässig ist. 

Dem Landtag ist bis zum 30.11.2019 zu berichten. 

 

l) im Rahmen der bestehenden steuerrechtlichen Möglichkeiten eine Lösung 
zu suchen, um eine Anrechnung der 2008 geleisteten Zahlung der Lotte-
rieverwaltung zu ermöglichen.  

Dem Landtag ist bis zum 30.11.2019 zu berichten. 

 

 

m) bei neuen oder fortgesetzten Förderprogrammen dokumentiert darzule-
gen, ob die Förderung innerhalb oder außerhalb der Verwaltung besser 
und wirtschaftlicher abgewickelt werden kann. Soweit Projektträger einge-
bunden werden, sind deren Leistungen präzise festzulegen und Nach-
weise einzufordern. Die bisherige Verwaltungspraxis ist zu überprüfen und 
zu vereinheitlichen. 

Dem Landtag ist bis zum 31.03.2020 zu berichten. 



Drucksache 18/2525 Bayerischer Landtag 18. Wahlperiode Seite 3 

 

 

n) bei Kampagnen der Öffentlichkeitsarbeit Vergaberecht zu beachten und 
Erfolgskontrollen durchzuführen. 

Dem Landtag ist bis zum 30.11.2019 zu berichten. 

 

o) die wirtschaftliche Effizienz der Beschussverwaltung weiter zu verbessern 
und nachzuweisen sowie die Gebühren und Entgelte zutreffend festzule-
gen. 

Dem Landtag ist bis zum 30.11.2020 zu berichten. 

 

p) beim Vollzug des UVG Wirtschaftlichkeitserwägungen stärker zu berück-
sichtigen und eine wesentlich bessere Aus- und Weiterbildung des Perso-
nals bei den UV-Stellen sicherzustellen. 

Dem Landtag ist bis zum 30.11.2019 zu berichten. 

 

q) zu prüfen, ob im Rahmen der Förderung der Niederlassung von Ärzten im 
ländlichen Raum strengere Ausnahmeregelungen für die Förderung in 
überversorgten Planungsbereichen angewandt werden könnten. Zudem 
ist die wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel sicherzustellen. 

Dem Landtag ist bis zum 30.11.2019 zu berichten. 

 

r) die Erfassung und Analyse der Daten zu Studienabbrüchen weiter zu ver-
bessern und darauf hinzuwirken, dass die vorhandenen Möglichkeiten zur 
Überprüfung der Studieneignung ausgeschöpft werden. 

Dem Landtag ist bis zum 30.11.2020 zu berichten. 

 

s) dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen künftig nur ausge-
reifte Planungen vorzulegen sowie ihn unverzüglich zu informieren, sobald 
wesentliche Änderungen von der genehmigten Haushaltsunterlage er-
kennbar werden und den für die Baumaßnahme „Sanierung und Neubau 
der Fakultät für Chemie der TU München" erforderlichen Nachtrag umge-
hend vorzulegen. 

Dem Landtag ist bis zum 30.11.2019 zu berichten. 

 

t) Der Landtag begrüßt die Bemühungen der Staatsregierung und der Notar-
kasse, dem Anliegen des Bayerischen Obersten Rechnungshofs durch 
eine Neufassung der Richtlinie Rechnung zu tragen. 

Dem Landtag ist bis zum 30.11.2019 zu berichten. 

Berichterstatter: Hans Herold 
Mitberichterstatterin: Claudia Köhler 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen feder-
führend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht 
befasst. 
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2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 27. Sitzung am 
6. Juni 2019 beraten. Der Staatsregierung wurde mich folgendem Stimmer-
gebnis  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
E n t l a s t u n g  erteilt. 

 

Die Ersuchen in Nummer 2 a – d, f – p, r – t der Beschlussempfehlung  
wurden e i n s t im m i g  beschlossen 

 

Das Ersuchen in 2 e wurde mit folgendem Stimmergebnis: 
 
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
beschlossen. 

 

Das Ersuchen in 2 q wurde mit folgendem Stimmergebnis: 
 
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
beschlossen. 

 

 

Josef Zellmeier 
Vorsitzender 

 


